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Wann ist ein Ausbau des Stromnetzes
wirtschaftlich zumutbar?
Bei Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung kommt es in der 
Planungsphase nicht selten zu Streit zwischen (zukünftigen) Anla-
genbetreibern und Netzbetreibern. Dabei geht es um Leitungen 
oder Trafostationen, die neu errichtet oder ausgebaut werden 
müssen. Wer muss die Kosten für diesen Ausbau tragen? 

H
äufig steht dabei die 
Frage im Mittelpunkt, 
ob es sich um eine 

Maßnahme des Netzanschlus-
ses oder des Netzausbaus han-
delt. Der Anschluss an das Netz 
obliegt nach § 13 EEG 2004 
dem Anlagenbetreiber, der Aus-
bau dem Netzbetreiber. Doch 
auch wenn feststeht, dass es 
sich um eine Maßnahme des 
Netzausbaus handelt, ist der 
Anlagenbetreiber noch nicht am 
Ziel. Der Netzbetreiber kann 
einwenden, dass der notwendi-
ge Netzausbau wirtschaftlich 
nicht zumutbar wäre und sich 
dabei auf § 4 Abs. 2 EEG 2004 
(ab 01. Januar 2009 auf § 9 
Abs. 3 EEG 2009) stützen. 

Doch unter welchen Bedin-
gungen ist ein Netzausbau wirt-
schaftlich zumutbar? Die Praxis 
hat sich bei der Definition auf 
die „Faustformel“ der Gesetzes-
begründung des EEG 2004 ge-
stützt. Dort heißt es, dass der 
Netzausbau insbesondere dann 
zumutbar sei, wenn die Kosten 
des Netzausbaus 25 % der Er-
richtungskosten der Stromer-
zeugungsanlage nicht über-
schreiten würden. Die Errich-
tungskosten wurden bei der An-
wendung dieser Formel 
überwiegend mit dem Kaufpreis 
der Anlage gleichgesetzt.  

Neue Akzente

Nun hat sich die Clearingstelle 
EEG in einer Entscheidung vom 
13. September 2008 (Votum 
2008/14, einsehbar unter  
www.clearingstelle-eeg.de) aus-
führlich dem Begriff der wirt-

schaftlichen Zumutbarkeit ge-
widmet und dabei aus Sicht der 
Anlagenbetreiber einige interes-
sante Akzente gesetzt. Zum ei-
nen hat die Clearingstelle die 
Anwendung der „Faustformel“ 
(Kosten des Netzausbaus ge-
genüber Kosten der Stromer-
zeugungsanlage) durch mehrere 
Rechenbeispiele mit Leben ge-
füllt, ohne sich ausdrücklich für 
eine Variante zu entscheiden. 
Beachtlich ist, dass die Clearing-
stelle Errichtungskosten nicht 
unbedingt mit dem Kaufpreis 
der Anlage gleichsetzt. In einer 
der Varianten fließen die Kosten 
für Kapitalbeschaffung sowie 
Wartung und Instandhaltung in 
die Errichtungskosten der Anla-
ge ein. Auf diese Weise werden 
die Kosten der Errichtung der 
Anlage höher veranschlagt. Die 
wirtschaftliche Zumutbarkeit 
des Netzausbaus kann demzu-
folge leichter erreicht werden. 

Zum Zweiten legt die Clea-
ringstelle EEG dar, dass die wirt-
schaftliche Zumutbarkeit „an-
gemessener“ durch einen Ab-
gleich der Kosten des Netzaus-
baus mit dem kumulierten 
Ertrag der geplanten Anlage 
überprüft werden kann. Hierfür 
hat die Clearingstelle eine alter-
native Faustformel entwickelt, 
nach der ein Netzausbau wirt-
schaftlich zumutbar ist, wenn 
dessen Kosten 12,5 % der er-
wartbaren Gesamtvergütung 
für den eingespeisten Strom 
nicht überschreiten. Die Ge-
samtvergütung des eingespeis-
ten Stroms soll dabei auf 
Grundlage einer Ertragsprogno-
se ermittelt werden. Die Konse-

das EEG der Anreizregulie-
rungsverordnung vorgehe.

Das Votum der Clearingstelle 
zeigt: Nach wie vor gibt es offe-
ne Fragen bei der Bestimmung 
der wirtschaftlichen Zumutbar-
keit eines konkreten Netzaus-
baus. Allerdings hat die Clea-
ringstelle den Anlagenbetrei-
bern eine gute Argumentations-
basis für Diskussionen mit 
Netzbetreibern geschaffen. Das 
gilt insbesondere für ertrags-
starke Anlagen. Soweit sich ein 
Netzbetreiber auf die Rechtspo-
sition stellt, er werde das Netz 
mangels wirtschaftlicher Zu-
mutbarkeit nicht ausbauen, ist 
dem Anlagenbetreiber eine ge-
naue Prüfung zu empfehlen. So-
wohl die Berechnungsgrundla-
gen des Netzbetreibers als auch 
die Berechnungsformel sollten 
dabei genau unter die Lupe ge-
nommen werden. Zu Gunsten 
des Anlagenbetreibers fällt ins 
Gewicht, dass der Netzbetrei-
ber den Nachweis der wirt-
schaftlichen Unzumutbarkeit 
erbringen muss. Gut vorbereite-
ten Anlagenbetreibern kann es 
in Verhandlungen mit dem 
Netzbetreiber gelingen, einen 
wirtschaftlich tragbaren Kom-
promiss über die Kosten des 
Netzausbaus zu treffen
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quenz: Wer eine besonders er-
tragsstarke Anlage plant, kann 
das Argument der Unzumutbar-
keit des Netzausbaus leichter 
entkräften. Ergänzend hat die 
Clearingstelle EEG ausgeführt, 
dass bei atypisch hohen Anla-
gen- und Netzausbaukosten 
aus volkswirtschaftlichen Grün-
den eine Unzumutbarkeit des 
Netzausbaus eintreten kann.

Aus Sicht eines Investors, 
der sich mit einem Netzbetrei-
ber auseinandersetzen muss, 
sind einige klar stellende Erwä-
gungen der Clearingstelle von 
Bedeutung. Dem Netzbetreiber, 
der als Argument für die wirt-
schaftliche Unzumutbarkeit ei-
nes Netzausbaus anführt, dass 
er durch die Einspeisung erneu-
erbarer Energien in sein Netz ei-
ner überdurchschnittlichen Be-
lastung ausgesetzt sei, wurde 
mit deutlichen Worten entge-
gengetreten: Eine zusätzliche 
Belastung des Netzbetreibers 
durch „prognostizierungsbe-
dürftige betriebswirtschaftliche 
Folgewirkungen“ könne einen 
erforderlichen Netzausbau 
nicht wirtschaftlich unzumutbar 
machen. 

EEG geht vor

Auch das vom Netzbetreiber 
angeführte Argument, er könne 
aufgrund der durch die Anreiz-
regulierungsverordnung gefor-
derten Kosteneinsparung die 
Netzausbaukosten nicht auf die 
Nutzungsentgelte umlegen, hat 
die Clearingstelle nicht über-
zeugt. Denn das Energiewirt-
schaftsgesetz stelle klar, dass 
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